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Pfarrrbesetzungen 

Folgende Pfarren in der Evangelisch-liutherischen 
LandeskircheMecklenburg.s werden zurWiederbesetzung 
ausgeschrieben J:>zw .. wiedetholtJausgeschrieben. Meldun
gen sind dem Ober!kirchenrat baldigst vorzulegen. 

KhChenkrels GüSirow 
.1. Bützow :U 
i2. Lüssow 
13. Kambs 
4. Krit2ikow (zum Herbst 19519) 

Kirchenkreis Ludwigslust 
5. Conow 
6. Gorlosen 
7. Wöbbelin ... Li.i:blow 
8. Gresse ~zum IHetibst 11959) 

Kirchenkreis Maildrln 
9. Borgfeld 

m. Brudersdorf 
•H. Walkendorf 
112. Wredenhagen 
1·3. Rambow 
1•4. Vielist 
•1'5. Penzlin JlI 
116. Vipperow 
117'. Federow 

KJnbkmkreis Pacdlim 
18. VietlUbbe bei -!Plau 
JiD. Kuppentin 

KJrehenltftis Bestoek-La.nd 
00. Alt Karin 
21. K~rch !lVIulsow 
212. Hansto.rf · 
23. Thel!kow 
214. Neubukow 
25. Petscllow 

~Sdlwerin 
26. Groß Bl'iitz 
'2!1. Stralendoi"f 

Kinlbienkreis .Stat-p.rd · 
218. · Schwanbeck 

. 1219. Schwichtenberg {mit Klockow;, Kotelow 
und Sandlhagen) 

30. Göhren 
:u. Neubrandenburg 
'a2.. 'Röcfillin 

~nkl'eü Wismar 
33. Grevesmühlen U 
314. Zurow 
i3&. Friedrichshagen 
36. Lübow 

Schwerin, de.r;i 20. März 119519 

Der 9berkirdlenrat 
~este 

39) G. Nr. /3214/ I 4!3 
6... Bekanntmachung 

zur Xnderung der V ergütunpordi>.ung für die kirc.lh
llchen Anrestellten der Evangellsch-LUßterlsdlen Lan

detkirdle 'Medllenburrs vom 6« April 1958 
vom 2;, Mi'rz 1959 

l. . 
'Der durch Bekanntmach't.mg vom .18. !Mai 119513 - Kirch
liches Amts·blatt Nr. 10;1119513. Beite 65- - abgeänderte 
§ .4 der VergUtl,ln~dnung ·für die kirchlichen An
gestellten der tvangelisch-Lutherischen Laildeskil'che 
Mecklenbut'gs vom 6. April 111950 - Kirchliches Amts
blatt Nr. 4, Seite 213 - el'hi'ilt folgende Fassung: 

§ 4\ 
Familien.zusclJ.lag 

(1) Verheiratete m ä ri ;n:ll c h e Angestellte erhalten 
einen Familienzuschlag von monatlich 30i,~ "DM. 

· iFür jedes nach Absatz (14) . zuschlagberedlti.gte Kind 
wird der 1FamUienzuschLag um monatlich 2!0,- DlM er
höht. 
(2) Der Familienzuschlag !kann auch weiblichen Ange
stellten gewährt wen:ten, wenn der Ehelllann mehr als 
682/s v. H. erw~bsbesehränkt ist und wenn er nicht 
anderweit Familien- oder Kinderzusdi1$,g'beZi-eht. . . . 



.,...,_ -.-·--

(3) Ein FamilienzuscMag kann auch verwitweten, ge
schi~enen oder ledigen Angestellten gewährt werden, 
wenn sie im e i g e n e n !Hausstand aus gesetzlicher 
oder sittlicher Verpflichtung Verwandten in gerader 
Linie bis zum ;3. Grade, Verwandten in der Seitenlinie 
bis zum 2. Grade, Verschwägerten in gerader Linie 
und in der Seitenlinie '°bis zum 12. Grade, Adoptiv- oder 
Pflegekindern. Adoptiv- oder ·Pflegeeltern oder unehe
lichen Kindern Wo h n u n g und U n t er h a 1 t ge
währen, und zwar für jede hiernach in Frage kommende 
Person monatlich .20,,.- DIM. 

(4) Der [Familienzuschlag für voohandene Kinder nach 
Absatz l{'l) und (3) wird gewährt, solange die Kinder 
das 1116. Lebensjahr nicht vollendet haben; darüber 
hinaus bis zum vollendeten i24. Lebensjahr nur, wenn 
sie 
1. sich in der Schulausbildung oder in der Ausbildung 

für einen künftig gegen !Elntgielt auszuübenden Be
ruf befinden und wenn sie 

2. nicht ein eigenes Einkomm~m von mindestens 
90,- DM monatlich haben. Bei Ermittlung des 
eigenen Einkommens sind wie bisher auch Lehr
lings-, At:1sbildungs-, Erziehungsbeihilfen, freie 
Station, insbesondere :Stipendien, Freistellen und 
Zuschüsse zum Studium zu ,berücksichtigen. 
Der Wert der frei·en Station wird mit monatlich 
414,- DM ,in Anrechnung gebracht. 

{5) Die !Ziahlung des Familienzuschlags von monatlich 
36,- DM nach Absatz 11\ beginnt mit dem :Monat, in 
dem die Ehe geschlossen ist.. . 
Die Erhöhung tritt ein mit dem !Monat,, in dem die 
Geburt des ('bzw. des weiteren) Kindes erfolgt . 
(6) Der !Familienzuschlag fäl'lt fort oder ermäßigt sich 
mit Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in 
dem die Voraussetzung für die Zahlung des Zuschla.gs 
oder des höheren Satzes fortgefallen ist. 

II. 
Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. April 
1959 in Kraft. 

Schwerin, den 2. März 11195'9 

Der Oberkirchenrat 
,Frahm 

40) G. Nr. /002/ I 318 

Änderung 
der Bekanntmachung vom 27" Oktober 1952 

über 
Kinde~ bzw. Familienzuschlag 

VOID· 2. ~äl'2l 1959 

Die in Ziffer 2 der Bekanhtmachung_'über Kinder- bzw. 
Familienzuschlag vom 27 .. Oktober fä512 '-- Kirchl'iches 
Amtsblatt Nr .. l.7/<191512~ Seite 1102 - für die Gewährung 
des Kinder- bzw Familienzus.chlags vorgesehene Ein
kommi:msgrenze wird vom 1. Juni 1119518 ab von 175,- DM 
auf 00,- DM monatlich erhöht. 
Für die Gewährung v:on freier Station wird vom 
gleichen /Zeitpunkt .ab ein !Betrag von monatlich 
44,- DIM - statt .bisher 00.- DM - angerechnet. 

Schwerin, den 2:. M.ärz 1191519 

Der Oberkirchenrat 
IFrahm 

411) G. Nr. fl3l4/ I 4j6 a 
.Bekanntma.chung 

über Abänderung der Reisekostenvergütungen 
Der A:bschnitt VII der !Bekanntmachung über Reise,
kost·envergütungen vom 1211'. !März 1'949 - Bekannt
machungen der Evangelisch-Lutherischen !Landes
kireh~ !Mecklenburgs vom 1311. Mai li949, Seite l.10 -
erhält vom 1. April •119661 ab folgende Fassung: 
„VII. -!Müssen bei einer Dienstreise Wegestreckeh von 
insgesamt mehr als 4 km 1CHin- und Rückweg zu
sammen gerechnet und alsdann auf volle Kilometer 
aufgerundet) zurückgelegt werden, so werden ·vergütet 
für 

• 

1 km Wegestrecke 
· a) mit ,Fahrrad oder Kraftrad, das von Amts 

wegen unentgeltlich gestellt ist O,i05 DM 
b) zu Fuß oder mit privateigenem ·Fahrrad O„llO DM 
c) mit priVateigenem r.Fahrrad mit Hilfs

~otor, mit privateigenem Moped oder 
mit privateigenem Kleinstmotorrad bis 
zu 100 ccm 'Hubraum · 0,115 DM 

d) mit priv:ateigenem 'Kraftrad über ·100 bis 
250 ccm Hubraum 

e) desgleichen über 200 ccm Hubraum 
f) f{ir privateigenen Kraftw.agen von 5100 bis 

1000 ccm Hubraum 
g) desgleichen 11000-11500 ccm Hubraum 
h) desgleichen über 1000 ccm 'Hubraum 
i) für das Sel:bststeuern von Dienstkraft-

0,210 DM 
0,25 DM 

0,,30 DM 
0,315 D!M 
O,Ml DM 

wagen 0,02!5' DM 

Wird ein privateigenes Motorrad benutzt und werden 
andere Mitarbeiter im dienstlichen Interesse mitge
nommen, so sind außerdem für jeden mitgenommenen 
Mitarbeiter und jeden Kilometer O,i0121 DM zu zahlen. 
Wird ein privateigenerKraftwagen benutzt und werden 
andere Mitarbeiter mitgenommen, um angeordnete 
Dienstreisen auszuführen, so sind außerdem für jeden 
mitgenommenen !Mitarbeiter und jederi Kilometer 
O,Oll DM zu zahlen. 
Neben vorstehenden Entschädigungen sind die Kosten 
für Instandhaltung, lKraftstoffverbrauch, Schmieröl
verbrauch oder Bereifung so"-7ie sonstigen Kosten nieht 
zu erstatten. 
Werden Treibstoff oder Öl unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt, so verringern sich die Vergütungssätze um 
den Preis des gelieferten Treibstoffes oder Öls. 
Kraftwagen und :Klrafträder dürfen ohne ausdTückliche 
Anordnung oder ·allgemeine E·rmächtigung der Dienst
stelle nur benutzt werden, wenn die .gesamten Kosten 
der Dienstreise nicht höher Megen als bei Benutzµng 
öffentlicher Verkehrsmittel," 
Die Bekanntmachung über Abänderung der Reise
!kost~nvergütungen vom 4. August ill955 sowie die Be
richtigung zu dieser Bekanntmachung vom 26. Sep
tember 1'95·5' - Kirchliches Anitsblatt Nr. 111 und ,1121 von 
1!9515 - werden mit Wirkung vom l. April .11958 auf
gerufen. 

Schwerin, den 6. April 1119519 

Der Oberkirch.enrat 
IFrahm 

412) G. Nr. J2:19/ II 13 f 

Lehrgang der Luther-Akademie 
Vom 119. bis 2r/. August <119519 findet in Eisenach der 
diesjährige Lehrgang der Luther-Akademie statt. Es 
sind folgende Vorlesungen vorgesehen: 

1. Abt Prof. D„ Dr• Stange, Göttingen: Die Bedeutung 
des Leidens. 

2. Prof, D, Dr. Alfred Dedo Müller, Leipzig: Die 
Pädagogik !Friedrich Wilhelm 'Foersters.~ und die 
protestantisch-kirchliche Erziehungstradition. 

3. Prof. D. Gloege, Jena: Kery.grna und Dogma. 
4. Prof. D. Lau,. Leipzig: Königsherrschaft Christi 

und lutherische !Zweireichslehre. 
5. Prof, Dr, Runge, IHaHe: [)er Mensch in der chemi

schen Industrie seit 11005. 
6. Prof. Dr, Weiß, Rostock: Theologische J?robleme 

der modernen Jesusforschung, 
7. Dozent Dr. Dr„ Frit7.SChe, Berlin {Theol. Fakultät 

der Humboldt-Universität): Zur Frage des Verhält
nisses zwischen dem biologischen und dem theolo
gischen Bilde vom Menschen. 

8. Dozent Dr, Haendler, Berlin l(Theol. Fakultät der 
!Humboldt-Universität): Wulfila und Ambrosius, 
zwei bedeutende Kirchenmänner aus der entschei
dungsvollen IZeit des 4. Jahrhunderts. 

9. Prof. D. Dr, Jepsen, Greifswald: :Das literarisch
theologische Problem des Hiobbuches. 



10. Prof. D. Hermann. 1Berlin {Theol. Fakuliät der 
Humboldt-Universität): Zur Theorie der Schrift
auslegung. 

ner Oberkircl).enrat gibt die Einladung der I.iuther
Akademie bekannt und! weist darauf hin, daß eine Ver
kürzung des Jahresurlaubs für Teilnehmer !11icht vor
gesehen ist. 
Anfragen sind zu richten an den Landesikirchenrat in 
Eisenach, Pflugensberg. 

Schwerin,. den 20. März 119519 

Der Oberkircllenra.t 
·Beste 

43) G. Nr. J,1"lfl../ 2 II 38 e 
Singewochen für Chorleiter und Chorsä.ncer 

Für diesen Sommer ist vorn Landesverband für evan
gelische Kirchenmusik die Durchführung von zwei 
Singewochen für Chorleiter und Chorsänger geplant, 
auf die der Obe11kirchenrat empfehlend hinweist. 

1. Wustrow;1Fisclitand, Bahnstation Ribnitz 
1(Autobusverbindung Ribnitz-Wustrow) 
Heim Jubilate 
6. 7. 1959 Anreisetag 

113. ,7. 11959 Abreisetag 
Leitung Kirchenmusikdirektor <Dr. Wagner, Rostock 
Anmeldung bis 11. 16. 119519 an die Ge.schäftsstelle des 
Landesverbandes für evangelische Kirchenmusik, 
Güstrow, ~alkenflucht 11a. 

2. Plau am See 
Heim Wandschneiderpark 

f .. 
20 .. 7. 119&9"'Ä.nreisetag 
'71. 7'. 1959 Abreisetag 
Leitung Domkantor Petersen, Güstrow 
Anmeldung bis 11. 7.. 1959 an die Geschäftsstelle 
des Landesverbandes für evangelische Kdrchen
musik, Güstrow, IFal.kenflucht .113. 

3. !Pfarrhaus <Dobbertin bei Goldberg t 
24. 8. 11959 Anreisetag 
·3L 8. 11959 Abreisetag 
Leitung Kantor Neumann, Parchim 
·Anmeldung bis 1'. 8. 1119519 an die Geschäftsstelle des 
Landesverbandes für evangisclle Kirchenmusik, 
Güstrow„ .iFalkenftucht 13. · 

Der Anteil an den Kosten einer Singewoche beträgt 
für jeden Teilnehmer 21l1,00 DM. Das Arbeitsprogramm 
der Singewoche umfaßt: Atemübungen, Stimmbildung, 
liturgisches und chorisches Singen, Chorleitungsübun
gen, Erarbeitung von Chorsätzen alter und neuer 
Meister s·owie Aussprache über aktuelle kirchenmusi
kalische Fragen. 
\Mitzubringen sind: Bibel und Gesangbuch, geeignetes 
Notenmaterial, Instrumente,, Bettwäsche und für kalte 
Tage möglichst eine Decke, 
Anträge auf Reisekostenzuschüsse sind an die Kirch
gemeinderäte zu richten. Wlenn diese nicht helfen 
können, will fo dringenden iFällen der Oberkirchenrat 
!Beihilfen gewähren. 

Sch");'erin, den 1. Apri1 1:959 

Der Oberkircltenrat 
IH, Timm 

TI. Personalien 

44) G. Nr. /73fJ/ II 413 

Zum l. April 1!9519 ernannt worden sind: 
zu B-Katecheten 

Annemarie Roemer aus Gorlosen 
CorneUa Mittelstädt aus Warlin 
Lotte Wolfsdorf aus Rostock 
Erika Steinhagen aus Wismar 
Erna !Feindor aus Warsow 
"f>aul:a Jürss aus Wismar 
Grete Kellermann aus Sanitz 

zu C-Ka.techeten 
Erna Stern aus Redefin 
Gertrud Traufetter aus Wokuhl 
Margarete Gartzke aus Spornitz 
Edith Ploetz aus iParchim 
Hi1degard Buxmann aus Sülstorf 

45) G. Nr. /59/ Prüfungsbehörde für die katechetischen 
Prüfungen 

Katechetische Ha.uptprüfunr tB) 
Nach Teilnahme an einem 2.1/2jährigen katechetischen 
Lehrgang im Landeskirchlichen Katechetischen Seminar 
zu Schwerin hat die katechetische Hauptprüfun~ be
standen und damit die AnsteHungsfähigkeit als 
Katechetin mit B-Prüfung erworben: · 

Christa !Fleischer aus Goldberg. 

Schwerin, den 1118. März 119159 

Der Oberkircli:enrat 
H. Timm 
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